STADT NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE

BEGRUNDUNG
zum Bebauungsplan "Sternbergstrafie"

in den Ortsbezirken Diedesfeld und Hambach

Aufgrund des Bebauungsplanes "Steppeswiesen" (genehmigt am 15.03.1974 und bekannige-
macht am 06.05.1974) ist, beiderseits der Gemarkungsgrenze zwischen Diedesfeld und Ham-
bach, ein zusammenhingendes Wohngebiet entstanden. Beziiglich der baulichen Nutzungen
wurde dieser Bebauungsplan weitgehend realisiert, nicht jedoch die StraBenverkehrsfliche der
"SternbergstraBe” und der geplante Kinderspielplatz an deren nordlichem Ende. Obwoh! die
Ziele und Grundziige des Bebauungsplanes "Steppeswiesen" beibehalten werden, soll unter
Beriicksichtigung der, inzwischen geringfiigig veranderten, tatsichlichen Verhltnisse fiir den
genannten Bereich ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden.

Das Plangebiet umfasst ca. 1,9 ha.

Vorbereitende Bauleitplanung

Im wirksamen Flichennutzungsplan ist an dieser Stelle eine Wohnbaufliche und eine Griin-
flache mit der niheren Bezeichnung "Kinderspielplatz" dargestellt. Der Bebauungsplan ist aus
den Vorgaben der vorbereitenden Bauleitplanung entwickelt worden.

1 Zicle der Planung und ihre Griinde

1.1 Im Plangebiet wird, entsprechend der vorhandenen und weiterhin gewollten baulichen
Nutzung, ein "Reines Wohngebiet® (WR) gemil § 3 BauNVO festgesetzt. Um auch
auf noch unbebauten Grundstiicken zweckentsprechend geschnittene Bauplitze zu
bilden und die gewollte stidtebauliche Ordnung zu erreichen, werden sechs weitere
uberbaubare Flachen mittels Baugrenzen festgesetzt. Zur Wahrung des Charakters als
Einfamilienhausgebiet werden maximal 2 Wohnungen je Gebaude aufgrund von § 9
Abs. 1 Nr. 6 BauGB zugelassen. Gegeniiber dem Bebauungsplan "Steppeswiesen” sind
zwei zusitzliche Baugrundstiicke geplant. Einige der im Bebauungsplan "Steppes-
wiesen" geplanten Baugrundstiicke waren bisher unbebaubar, weil die gesicherte Er-
schlieBung fehlte. Die SternbergstraBe konnte noch nicht als ErschlieBungsstraBe her-
gestellt werden, weil bisher nur eine Teilfliche im stidtischen Eigentum ist.
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Die Gebaude im Blockinnenbereich (Sternbergstrale) werden als eingeschossige Ge-
béude mit einer zuldssigen Dachneigung von 20°-25° festgesetzt. Die Gebiude entlang
der StuderbildstraBe und Am Kirschgarten werden als zweigeschossige, giebelstiandige

Gebaude mit einer Dachneigung von 35°-40° festgesetzt. Diese Festsetzungen sind
weitgehend an den Bestand angelehnt.

Die bestehenden StraBen am Rand des Plangebietes werden als "StraBBenverkehrs-
flichen" festgesetzt. Die SternbergstraBe als Stichstrafe erhilt eine Wendeflache, die
insbesondere fir Miillfahrzeuge bei einer StichstraBe dieser Lange notwendig ist. Die
Sternbergstralle wird als "6ffentliche Verkehrsfliche besonderer Zweckbestimmung
-Verkehrsberuhigter Bereich-" festgesetzt. Sie soll als Mischfliche (Personen- und
Fahrzeugverkehr ohne Trennung in Fahrbahn und Gehwege) ausgebaut werden.

Die im Bebauungsplan festgesetzte "Offentliche Griinfliche -Kinderspielplatz-" ist nach
wie vor notwendig fiir das grofle Wohngebiet, in dem es keine andere freie Fliche ent-
sprechender GroBe fiir diesen Nutzungszweck mehr gibt. Auf einem von der Stadt ge-
pachteten Privatgrundstiick in der StuderbildstraBe wurde zwar ein Kinderspielplatz
eingerichtet, der jedoch wegen Eigenbedarfs des Grundstiickseigentiimers aufgegeben
werden muss. Da sich die Altersstruktur des Wohngebietes innerhalb kurzer Zeit durch
einen Generationenwechsel stark verjiingen kann, ist mit einem groBeren Spielplatzbe-
darf zu rechnen. Offentliche Spielplitze sollten etwa 1.000 m? groB sein.

Mit Riicksicht auf die Interessen der betroffenen Grundstiickseigentiimer wird die
Spielplatzfliche etwas kleiner, jedoch in einer noch vertretbaren GroBe von ca. 593 m?,
festgesetzt. Wihrend im Bebauungsplan "Steppeswiesen" auf Flurstiick Nr. 2407 der
groBte Teil des Hausgartens fiir den Kinderspielplatz iiberplant war, wird jetzt nur eine
Dreiecksfliche dieses Flurstiicks in Anspruch genommen. Erschlossen wird der Kinder-
spielplatz {iber den geplanten Wendehammer der SternbergstraBe und von Osten iiber
den noch nicht ausgebauten FuB- und Radweg (Verlingerung der StuderbildstraBe)
zwischen den Flurstiicken Nr. 501/4 und 506/23, in dem sich auch der Kanal fir den
Hartkopfgraben befindet.

Als Schattenspender wird ein groBkroniger Baum annihernd in der Mitte des Kinder-
spielplatzes festgesetzt. Entlang der Grenzen zu den privaten Grundstiicken sind ein-
heimische, standortgerechte Gehélzarten als Sichtschutz anzupflanzen. Der Spielplatz
wird durch den vorbeiflieBenden "Hartkopfgraben" aufgewertet, der nur eine geringe
Tiefe und Wassermenge aufweist und keine Gefalr fiir spielende Kinder darstellt. Als
eine Art "Lernbiotop" fiir die Kinder ist an dem naturnah umzugestaltenden Bichlein
bzw. im Bereich der Retentionsfliche eine Uferverflachung mit Stillwasserabschnitten
vorgesehen.

Das im Bereich der SternbergstraBe anfallende Niederschlagswasser soll nicht der
Kanalisation zugefiihrt werden. Die Bodenbeschaffenheit ist dort fiir die Versickerung
von Niederschlagswasser jedoch nicht giinstig. Deshalb soll nur dieses Wasser in einer
Mulde von etwa 0,30 m Tiefe am Siidrand des "Hartkopfgrabens" zuriickgehalten
werden, um iiber einen lingeren Zeitraum zu versickern und zu verdunsten. Nur wenn
die Mulde voll ist, ist ein Uberlauf in den Hartkopfgraben vorgesehen. Das anfallende
Niederschlagswasser auf den privaten Baugrundstiicken (z. B. von den Dachflichen)
soll zuerst auf den Grundstiicksfliachen selbst verwertet werden. Das tiberschiissige und
nicht verwertete Niederschlagswasser wird auf die 6ffentliche Verkehrsfliche geleitet.
Von dort gelangt das Niederschlagswasser der Grundstiicke und der Verkehrsfliche
tiber eine am Westrand der Strafle eingebaute etwa 0,50 m breite Rinne in den Reten-
tionsraum, eine etwa 0,30 m tiefe Mulde, die ein Mindestvolumen von ca. 55 m® haben
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muss. Diese Fliche wird als "Fliche fiir die Riickhaltung und Versickerung von Nieder-
schiagswasser" gemifl § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB festgesetzt. Sollte bei einem Stark-
regenereignis das Volumen der Mulde ausgeschopft sein, kann das Wasser breitflichig
in den Hartkopfgraben tberlaufen, wofiir keine wasserbehordliche Einleitungserlaubnis
erforderlich ist.

Der "Hartkopfgraben" ist ein Gewisser III. Ordnung, das periodisch bis episodisch
Wasser fithrt. Der gradlinige Verlauf und der Ausbau als Rinne aus Betonteilen mit
Rechteckprofil verhindert die Infiltration von Grabenwasser ins Grundwasser. Eine
Entwisserungsfunktion fiir das Plangebiet besitzt der Graben nicht, er nimmt nur das
Uberschiissige Niederschlagswasser aus den westlich hangaufwirts gelegenen Wein-
bergen auf. Der im Plangebiet noch nicht verrohrte Teil des Grabens soll umgestaltet
und naturnah ausgebaut werden. Dazu wird eine 3 - 5 m breite Fliche fiir den Hart-
kopfgraben ausgewiesen, die als "Wasserfliche" gemifl § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB fest-
gesetzt wird. Ein Teil des verrohrten Grabens wird unter den geplanten FuB- und Rad-
weg verlegt, sodass der bisherige Einlaufschacht abgebaut und der Kanalabschnitt, der
unter dem Nebengebiude des Flursticks Nr. 506/23 verlauft, stillgelegt werden kann.
In der "Wasserfliche" wird der Bachlauf sich grofBtenteils selbst iiberlassen. Eine natiir-
liche Méandrierung wird sich von selbst einstellen. Fir die Verlegung des Grabens wird
eine dreieckige Teilfliche von etwa 50 m? des Flursticks Nr. 2407 benétigt. Ein
wasserbehordliches Genehmigungsverfahren (notwendig bei einer Verlegung von Ge-
wissern 1II. Ordnung) wird parallel zum Bauleitplanverfahren eingeleitet werden
miissen.

Umweltvertriiglichkeit

Durch den Bebauungsplan wird eine zusitzliche Bebauung und Versiegelung ermog-
licht und damit werden Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet. Inwieweit die
Okologische Situation beeinflusst wird und welche Festsetzungen infolgedessen zu
treffen sind, wird in einem landespflegerischen Planungsbeitrag, als Anlage zu dieser
Begriindung, dargestellt.

GemiB § 9 Abs. 1a BauGB werden 64 % der Ausgleichsflichen und -maBnahmen den
Eingriffen auf privaten Baugrundstiicken, 36 % den Eingriffen auf 6ffentlichen Flichen,
zugeordnet,

Bodenordnung

Um die Baugrundstiicke zu bilden und um die benétigten 6ffentlichen Flichen in stidt.
Eigentum zu uberfiihren, sind zur Ordnung des Grund und Bodens folgende MaB-
nahmen zu treffen:

- Zur Realisierung der Planung ist ein Offentlich-rechtliches Umlegungsverfahren
(§§ 45 ff BauGB) durchzufiihren, falls eine freiwillige Bodenordnung nicht méglich
ist.

- Die fiir die geplanten 6ffentlichen Flichen benétigten Grundstiicke sind in das Eigen-
tum der Stadt Neustadt an der Weinstrale zu iiberfithren, soweit sie noch nicht in
deren Eigentum sind,

- Konnen die im Bebauungsplan ausgewiesenen offentlichen Flichen nicht im Wege
einer privaten Einigung, in Ausibung des Vorkaufsrechtes oder im Rahmen des
Umlegungsverfahrens erworben werden, ist die Durchfithrung eines Enteignungsver-
fahrens vorgesehen.
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4 Kosten fiir die Realisierung der Planung

Fiir Erschlieungsanlagen, Entsorgungsanlagen und AusgleichsmaBinahmen werden fol-
gende Kosten (geschiitzt, Preisbasis 1999) anfallen:

Straflenbaukosten 180.000 DM
Versorgung (Gas, Wasser, Strom) keine Kosten
Schmutzwasserkanal 190.000 DM
Kinderspielplatz-Begriinung 3.000 DM
Gestaltung der Retentionsfliche 15.000 DM
Naturnaher Ausbau des Hartkopfgrabens 6.000 DM
Gesamt 394.000 DM

Von diesen Kosten tréigt die Stadt den Anteil, der nicht aufgrund der geltenden
Satzungen von den Grundstiickseigentiimern zu tragen ist.

5 Flichenbilanz

Im Plangebiet entfallen auf:

Reines Wohngebiet 15.065 m?
Offentliche StraBenverkehrsfliche 1.777 m?
Offentliche Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung

FuB- und Radweg 127 m?

Verkehrsberuhigter Bereich 802 m?
Offentlicher Kinderspielplatz 593 m?
Fliche fiir die Niederschlagswasserversickerung 191 m?
Wasserflichen 133 m?
Gesamtfliiche Plangebict 18.688 m?

Neustadt an der Weinstrafle, den 16.12.1999
STADTVERWALTUNG

Dr. Horst Jiirgen Weiler
Oberbiirgermeister




Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstrale

Ordnungsamt Neustadt an der Weinstral3e, den 10.12.1999
Untere Landespflegebehdrde

323; hiin

Landespflegerischer Planungsbeitrag

zum Bebauungsplan-Vorentwurf ,,Sternbergstrafie*,
Ortsbezirke Hambach und Diedesfeld

Nach § 5 Landespflegegesetz hat, wer in Natur und Landschaft eingreift, unvermeidbare Be-
eintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu beseitigen oder auszuglei-
chen. Vermeidbare Beeintrachtigungen sind jedoch zu unterlassen.

Die von der Bauleitplanung vorbereitete Auffullung der Bebauung im Stralengeviert Am
Kirschgarten/Andergasse/HeerstralRe/Studerbildstrale mit Einfamilien-Wohnhédusern sowie
die Anlage eines Kinderspielplatzes ist grundsatzlich mit den Zielen der Landespflege verein-
bar, erfordert aber einen angemessenen Ausgleich.

Aufgrund des Vorl&ufer-Bebauungsplanes ,,Steppeswiesen* (genehmigt 15.03.1974, bekannt-
gemacht am 06.05.1974) hat sich hier beiderseits der Gemarkungsgrenze Hambach/Diedesfeld
ein zusammenhéangendes Wohngebiet entwickelt. Auch der derzeit noch gultige Flachennut-
zungsplan von 1979 sieht den Bereich als Wohnbauflache vor. Der Spielplatz ist damals be-
reits als Grinflache verzeichnet, allerdings etwas grofer als nunmehr geplant. Die Bebauung
ist bis auf urspriinglich vier vorgesehene Baugrundstiicke am Nordende der Sternbergstralie,
drei Baugrundstiicke an der Ecke Am Kirschgarten/Andergasse sowie eine bisher provisorisch
als Spielplatz genutzte Baullicke in der Studerbildstrae weitgehend aufgefullt. Hingegen
wurde die StraRenverkehrsflache der SternbergstraBe und der Spielplatz an ihrem Nordende
bislang nicht realisiert. Gegeniiber dem Bebauungsplan ,,Steppeswiesen® sind im vorliegenden
Entwurf nun zwei zusétzliche Bauplétze an der Sternbergstralle vorgesehen, wodurch sich die
Flache des geplanten Spielplatzes trotz Hinzuziehung eines nordlich angrenzenden Hausgar-
tenteiles etwas verkleinert.

Die drei Bauplatze im Siidwesten des Plangebietes sowie die Bauliicke in der Studerbildstralie
konnten grundsétzlich nach § 34 BauGB ohne Ausgleichsverpflichtung bebaut werden. Auch
die sudlichen beiden bislang noch nicht bebauten Bauplétze in der Sternbergstralie besitzen
Baurecht, da sie bereits erschlossen sind. Hingegen sind die nunmehr vorgesehenen vier nérd-
lichen Bauplétze in dieser Strafle noch nicht erschlossen. Eine Ausgleichsverpflichtung ergibt
sich demnach lediglich fur diese vier Bauplatze sowie die noch zu versiegelnden Verkehrsfla-
chen und ggf. den Spielplatz.

Aufgrund der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung des Gebietes und dem flachenméRig
vergleichsweise geringen Eingriff halt sich der Ausgleichsbedarf u. E. in Grenzen. VVorgese-
hen ist ein naturnaher Riickbau des Hartkopfgrabens am Nordrand des geplanten Spielplatzes.
Da dieser Graben als ,,Spielgewdsser* in den Spielplatz integriert werden soll, wodurch er nur
teilweise seine nattirliche Funktion zuriickerhalt, ist aus landespflegerischer Sicht ein voll-
standiger planinterner Ausgleich nicht moglich. Als externer funktionaler Ausgleich fiir den
Verlust gehodlzbetonter Sukzessionsflache auf den geplanten Bauplatzen in der Sternbergstra-
Re sollen daher aulRerhalb des Plangebietes auf stadtischem Grund beiderseits der Kreisstral3e
9 zwischen Hambacher Miihle und ehemaliger B 38 (,,Hambacher Kreuz*) Gehdlze (Baume,
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ggf. Stréucher) gepflanzt werden. Der rdumliche Zusammenhang zum Ort des Eingriffes
bleibt durch die Lage in der Gemarkung Hambach gewahrt.

1. Naturrdumliche Gegebenheiten
1.1. Lage

Das Plangebiet liegt an der Gemarkungsgrenze zwischen Hambach (Unterhambach) und Die-
desfeld. Es wird allseits von Wohnbebauung der 60er bis 90er Jahre umgeben. Naturrdumlich
gehort es zur hier nur maiig geneigten, berwiegend weinbaulich genutzten Landschaftsein-
heit ,,Haardtrand bzw. ,,Weinstral3e*.

1.2. Klima

Das Plangebiet liegt wenig nordlich des KaltluftabfluBbereichs des Suppenschissel- bzw.
Horstengrabens. Der Kaltlufteffekt dieser Grabenniederung ist im Haardtrandvergleich aber
eher schwach, zumal die teilweise in die Niederung hineinreichende Bebauung von Unter-
hambach und Diedesfeld die Wirkung des Kaltluftstroms abschwacht. Die Kaltluftstromwir-
kung des Hartkopfgrabens, der den Norden des Plangebietes von Westen nach Osten quert, ist
vernachlassigbar. Uber der Bebauung ist insbesondere bei nichtlichen Strahlungswetterlagen
eine relative Uberwdrmung gegeniiber der Umgebung von mehreren °C zu beobachten. Beim
Suppenschissel-Kaltluftstrom ist zwischen dem Kaltluftentstehungsgebiet im Pfalzerwald und
dem Siedlungskorper von Diedesfeld eine Erwarmung um bis zu 5°C festzustellen. Die West-
grenze der Bebauung der Strale Am Kirschgarten zur offenen Feldflur hingegen bewirkt einen
Kaltluftstau.

1.3. Wasserhaushalt

Im Norden des Plangebietes entlang der Nordgrenze des geplanten Spielplatzes verlauft in
einer nur sehr schwach ausgepragten, durch die Besiedlung Uiberformten geomorphologischen
Tiefenlinie der Hartkopfgraben, ein periodisch bis episodisch flieRendes Gewasser dritter
Ordnung. Der naturferne Grabenausbau behindert im Plangebiet vor allem die Infiltration von
Grabenwasser ins Grundwasser. Eine nennenswerte Entwésserungsfunktion fiir das Plangebiet
durfte der Hartkopfgraben nicht besitzen.

Der Hartkopfgraben sammelt bisher das Oberflachenwasser aus den westlich gelegenen
Weinbergen und Wirtschaftswegen zwischen Mittel- und Unterhambach bis zu den terrassier-
ten Hanglagen des Haardtrandes. AulRerdem nimmt er den mengenmaldig noch zu ermitteln-
den, insgesamt aber vernachldssigbaren OberflachenabfluR einiger Grundstiicke in der Stralle
Am Kirschgarten auf. Der Hartkopfgraben betritt das Plangebiet zwischen den Anwesen Am
Kirschgarten Nr. 61 und 63. In diesem Bereich ist er auf einer Lange von knapp 30 m Uber-
baut bzw. verrohrt. Es folgt ein 4 m langer Abschnitt, auf dem der Graben in Sandstein-
Mortelmauerwerk mit Betonsohle (ca. 50 x 50 cm Kastenprofil) ausgebaut ist. Auf den 6stlich
anschlielenden rd. 20 m ist er in Erdausbau mit steilen Bdschungen ausgefiihrt, bevor er an
der Grenze zum Grundstiick Sternbergstral’e Nr. 15 in einen gemauerten, ca. 1 x 1,5 m mes-
senden, ca. 1 m tiefen Schacht miindet. Im weiteren Verlauf ist der Graben wieder verrohrt.



Bis zur SternbergstraBe fungiert der Hartkopfgraben als Regenwasserkanal im Rahmen der
Trennkanalisation. Ab der genannten StraRe geht er in einen Mischkanal Gber. Nach Auskunft
des ESN wird derzeit der Bau eines Regenwasserkanals ab der Sternbergstra3e diskutiert.

Im Zuge des derzeit laufenden Weinberg-Flurbereinigungsverfahrens Hambach VII wird we-
nig westlich des Plangebietes an der StraBe Am Kirschgarten ein Regenruckhaltebecken ge-
baut. Nach Angaben des Kulturamtes Neustadt war dieses RHB obligatorisch auf ein
100jahriges Hochwasser auszurichten. Da ein Vorfluter fehlt, wird das Becken mit zuséatzli-
chem Stauraum versehen und kann damit auch ein 200jéhriges Hochwasserereignis aufneh-
men. Ein Drosselbauwerk entlalit maximal 35 I/sec in den Regenwasserkanal bzw. den Hart-
kopfgraben, das ist deutlich weniger als der bisherige DurchfluR bei Starkniederschlagsereig-
nissen. Die Notentlastung erfolgt Uber eine Schwelle breitflachig auf die Strale Am Kirsch-
garten.

Der im Plangebiet offene Graben wird nach Einschatzung des ESN nach dem Bau des RHB
weniger, daftr aber regelmaRiger Wasser flihren als bisher. Dies ist auch im Hinblick auf den
Teilriickbau und die Einbeziehung des Grabens in den Spielplatz positiv zu bewerten (6kolo-
gische Funktion, Haftung). Eine Gefahr flr spielende Kinder durch plétzlich auftretende Was-
sermassen ist durch die Drosselung des RHB-Abflusses nicht zu erwarten. Weitere Gefahr-
dungen konnen durch Sohlenverbreiterung sowie Abflachung der Ufer ausgeschlossen wer-
den. Jedoch wirde durch diese MalRnahme ein groRerer Anteil der Spielplatzflache bendtigt,
als urspriinglich vorgesehen.

1.4. Boden

Im Plangebiet herrschen sandig-kiesige, ortlich lehmig-tonige und mit einem
Lok (lehm)schleier Uberzogene Terrassenablagerungen des Pleistozans vor. Als Bodenart do-
miniert (lehmiger) Sand, vorherrschender Bodentyp sind Braunerden. Die Bdden des Plange-
bietes besitzen eine sehr geringe Néhrstoff- und Wasserkapazitat, sind gut durchliftet und
weisen einen unausgeglichenen Wasserhaushalt auf.

1.5. Vegetation

Als heutige potentielle natiirliche Vegetation wird fur das Gebiet ein Hainsimsen-
(Traubeneichen)-Buchenwald basenarmer Silikatstandorte (Luzulo-Fagetum incl. Melampyro-
Fagetum) angegeben. Durch die intensive menschliche Nutzung finden sich derzeit jedoch
keine natdrlichen Strukturen im Gebiet.

Das Plangebiet wird, soweit es nicht bereits bebaut (Wohngeb&ude, Hausgéarten) ist, tberwie-
gend intensiv weinbaulich genutzt. Im Zentrum des Gebietes werden ca. 3.000 m?, in der
Siidwestecke ca. 2.100 m? als Rebflache genutzt. Offene Bodenbearbeitung mit arten- und
individuenarmer Krautschicht herrscht z. Zt. vor.

Am derzeitigen Nordende der Sternbergstrale wurden auf zwei bereits erschlossenen Bau-
grundstiicken ca. 1.100 m? Weingarten bereits vor vielen Jahren aus der Nutzung genommen
(,,Planungsbrache‘). Hier hat sich ein vergleichsweise artenreiches Mosaik aus Ruderal- und
mehrjahrigen Unkrautgesellschaften mit Ubergangen zu ruderalen Griinlandgesellschaften
(,,Glatthaferbrache®) sowie Pioniergebiischen verschiedener Geholzarten (Brombeer-, Salwei-



den-, Zwetschgen-, Hundsrosengebiisch) entwickelt. Bestandsbildend sind Brombeere, Glatt-
hafer, Quecke und Gemeines Rispengras.

Folgende Pflanzenarten konnten zum Aufnahmezeitpunkt (14.05.1998) festgestellt werden
(Artméchtigkeit/Deckungsgrad nach Braun-Blanquet):

Acer campestre (Feld-Ahorn) +

Achillea millefolium (Schafgarbe)
Agropyron repens (Kriechende Quecke)
Arrhenatherum elatius (Glatthafer)
Artemisia vulgaris (Gemeiner Beiful3)
Bromus sterilis (Taube Trespe)

Cirsium vulgare (Lanzett-Kratzdistel)
Dactylis glomerata (Knduelgras)

Ficaria verna (Scharbockskraut)

Galium aparine (Kletten-Labkraut)

Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)
Lamium album (WeiRe Taubnessel)
Lamium purpureum (Rote Taubnessel)
Linaria vulgaris (Gemeines Leinkraut)
Lolium perenne (Deutsches Weidelgras)
Lunaria annua (Garten-Silberblatt)

Lupinus polyphyllus (Vielblattrige Lupine)
Ornithogalum umbellatum (Dolden-Milchstern)
Poa pratensis (Wiesen-Rispengras)

Poa trivialis (Gemeines Rispengras)
Prunus avium var. juliana (SuRkirsche)
Prunus domestica (Zwetschge, Pflaume)
Prunus spinosa (Schlehe)

Rosa canina (Hundsrose)

Rubus fruticosus agg. (Brombeere)

Rumex obtusifolius (Breitblattriger Ampfer)
Salix caprea (Salweide)

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
Solidago canadensis (Kanadische Goldrute)
Urtica dioica (Grof3e Brennessel)

Vicia sepium (Zaunwicke)

Vitis vinifera (Weinrebe)

+ + PP+ 4+ 4+ W+ +++N+++F+FPPRP 4+ PR+ + PR+ NN+

Entlang des offenen Abschnittes des Hartkopfgrabens im Norden des Plangebietes zieht sich
ein ruderaler Krautsaum mit folgenden Arten:
Arrhenatherum elatius (Glatthafer)
Brachypodium pinnatum (Fiederzwenke)
Bromus sterilis (Taube Trespe)

Calystegia sepium (Zaun-Winde)
Chrysanthemum vulgare (Rainfarn)

Festuca rubra (Rot-Schwingel)

Ficaria verna (Scharbockskraut)

Galium album agg. (WeiRes Labkraut)
Glechoma hederacea (Gundermann)

Hedera helix (Efeu)

Lamium album (Weil3e Taubnessel)

Lolium perenne (Deutsches Weidelgras)

N+ +++++ + +F 4N



Ornithogalum umbellatum (Dolden-Milchstern)
Ranunculus repens (Kriechender Hahnenful?)
Rumex obtusifolius (Breitblattriger Ampfer)
Senecio vulgaris (Gemeines Greiskraut)
Taraxacum officinale (L6wenzahn)

Urtica dioica (Grof3e Brennessel)

2. Ziele der Landespflege

Nach 8 1 LPfIG sind die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes, die Nutzungsféhigkeit der
Naturguter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie Vielfalt, Eigenart und Schonheit der Natur und
Landschaft nachhaltig zu sichern.

Die geplante Bebauung sowie den Ausbau der Verkehrsflachen laufen den Zielen der Landes-
pflege insoweit entgegen, als durch die Versiegelung der Boden in seiner Funktion als Lebens-
raum einer Vielzahl von Organismen, Produktionsort erneuerbarer Naturguter und wichtige
Austauschoberflache fir den Wasserhaushalt beeintrachtigt wird. Durch die geplanten MaR-
nahmen geht eine weitere innerdrtliche Grinflache als Riickzugsraum von Tier- und Pflan-
zenarten verloren.

Dagegen werden die 6kologischen Funktionen entlang des Hartkopfgrabens durch Festsetzung
von Flachen fur wasserwirtschaftliche und landespflegerische MaRnahmen deutlich gestarkt.
Die geplante Verlegung des Grabens aus der teilweise ausgebauten Rinne heraus sowie die
naturnahe Ufergestaltung entspricht den Zielen der Landespflege.

Die zu beseitigenden Gehdlze auf der Sukzessionsflache mussen formaljuristisch nicht ausge-
glichen werden, da hier bereits Baurecht besteht. Dennoch kdnnen die verlorengehenden
Funktionen durch die Anpflanzung von Gehélzen an der KreisstraBe 9 in der Gemarkung
Hambach kompensiert werden.

Biotopstrukturen, die nach § 24 LPflIG schitzenswert oder laut Biotopkartierung schonenswert
sind, treten im Plangebiet nicht auf. Es sind im BP-Gebiet keine sanierungsbedirftigen Altlas-
ten bekannt.

3. Bewertung des Eingriffs
3.1. Landschaftsbild

Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind gering, da das Plangebiet bereits allseits von
Bebauung umgeben und von auBen hdchstens vom Hambacher SchloR aus einsehbar ist. Mit
der Bebauung der Stdwestecke des Plangebietes werden in diesem Bereich der Andergasse
die letzten, unmittelbar bis an die Stral’e heranreichenden Rebflachen verschwinden; damit
geht wiederum ein Stiick des friiheren Charakters von Unterhambach als lockeres, von Wein-
garten unterbrochenes StraRendorf verloren.

Die Gestaltung der das Plangebiet umgebenden Bebauung entspricht dem ,,Zeitgeist* der 60er
bis 80er Jahre. Neben einformiger, architektonisch ausdrucksloser Wohnbebauung 6stlich des
Plangebietes herrscht im Bereich der Andergasse, bedingt durch die sukzessiven Baulticken-
schllisse, eine gestalterisch sehr inhomogene Bebauung vor. Allgemein wurde hier in der Ver-
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gangenheit wenig Ricksicht auf kulturraumtypische Gestaltung der Bebauung und Einbin-
dung in die Landschaft genommen. Den Ubergang zur offenen Feldflur bilden meist land-
schaftsfremd gestaltete, ,,stadtische* Ziergarten.

Stadtebaulich kann die geplante Bebauung daher bei entsprechender Berlicksichtigung gestal-
terischer Elemente nur zu einer Aufwertung der gesichtslosen Siedlungserweiterungen zwi-
schen den Ortskernen von Diedesfeld und Mittel- bzw. Unterhambach fiihren, auch wenn das
Plangebiet nur von bescheidener Ausdehnung ist. Wir verweisen daher obligatorisch auf die
Grundsitze des ,,Arbeitskreises Deutsche Weinstrale* (AKDW) zur Gestaltung der Gemein-
den und der Landschaft an der WeinstraRe.

3.2. Klima

Durch die geplante Bebauung bzw. Versiegelung kommt es zur Uberbauung einer wenn auch
flachenmaRig kleinen innerdrtlichen Freiflache. Die relative Uberwarmung des Siedlungskor-
pers gegeniber der Umgebung insbesondere bei Strahlungswetterlagen wird weiter zunehmen.
Die bereits bisher kaum nachweisbare Wirkung des Kaltluftstroms entlang des Hartkopfgra-
bens wird durch die Bebauung dieser innerértlichen Freiflache weiter vermindert, selbst wenn
im Zuge des teilweisen Grabenrlickbaus ein Gewaésserrandstreifen freigehalten und naturnah
gestaltet wird.

3.3. Wasserhaushalt

Auf den versiegelten Flachen entsteht ein erhdhter Oberflachenabflul. Dieser kann wegen der
Teilerschlieung des Gebietes aber nur teilweise durch Versickerung auf den angrenzenden
Flachen zuriickgehalten werden. Dies gilt insbesondere fiir die neu zu erschlieRenden Bau-
grundstiicke an der Sternbergstral3e. Hier fordern wir, soweit technisch und raumlich méglich,
die Ruckhaltung bzw. Versickerung des anfallenden Oberflachenwassers auf den Privatgrund-
sticken.

Durch den naturnahen Rickbau eines Teils des Hartkopfgrabens wird dessen ékologische und
wasserwirtschaftliche Funktion verbessert.

3.4. Boden

Mit der Versiegelung werden die lehmigen Sandbéden in ihren Funktionen als Lebensraum,
Austauschorgan und Produktionsort eingeschrankt. Durch die geplanten BaumalRnahmen ge-
hen etwa 0,51 ha derzeit noch weinbaulich genutzte Flache verloren. Die Ausgleichsmalinah-
men schlagen sich insoweit kaum flachenmaRig nieder, als dal3 hierfiir Teile des geplanten
Spielplatzes bzw. eines bereits vorhandenen Grinstreifens entlang der K 9 genutzt werden.

3.5. Vegetation

Der Verlust von rd. 1.100 m? Sukzessionsflache wird durch die Anpflanzung von Geholzen
entlang der K 9 zumindest teilweise kompensiert. Zusétzlich wird der Hartkopfgraben teilre-
naturiert und mit einem naturnah gestalteten Randstreifen versehen. Der geplante Kinder-
spielplatz wird auf bisher intensiv weinbaulich genutzter Fldche entstehen. Bei entsprechender
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Gestaltung (Raseneinsaat, Anpflanzung von Gehélzen) ertibrigen sich hierfur Ausgleichsmal-
nahmen. Der Spielplatz gleicht sich quasi selbst aus.
4. Flachenbilanz

Nach Angaben der Bauleitplanung und eigenen Berechnungen ergibt sich folgende maximal
neu zu versiegelnde Flache:

Wohnbebauung, neu 1.800 m?
Garagen und Stellplatze 600 m?
Ausbau Sternbergstralie 814 m?
Weg durch den Spielplatz 150 m?
FuRk- und Radweg 120 m?
Summe 3.484 m?

Davon besteht jedoch lediglich fir etwa 1.430 m? Neuversiegelungsfliache ohne Baurecht eine
Ausgleichsverpflichtung. Diese verteilt sich wie folgt:

Wohnbebauung, neu 735 m?

Garagen und Stellplatze 200 m?

»private Versiegelungsflache* 935m? =64 %
Ausbau Sternbergstralie 245 m?

Weg durch den Spielplatz 150 m?

FuR- und Radweg 120 m?
»offentliche Versiegelungsflache* 515m? =36 %
Summe 1.450 m? =100 %

Die 6ffentliche Griinflache-Spielplatz besitzt eine GréRe von 950 m?. Davon sollen etwa 150
m? als ca. 5 m breiter Gewésserrandstreifen entlang des Hartkopfgrabens fiir Renaturierungs-
zwecke verwendet werden. Der Grabenrandstreifen wird in den Spielplatz als ,,Spielgewésser*
integriert. Zusétzlich werden entlang der K 9 auf einer Lénge von rd. 500 m auf einem 2-3 m
breiten Grinstreifen Baume gepflanzt.

5. Eingriffsmindernde MaBRnahmen, AusgleichsmaBnahmen, Ersatzmalinahmen

o Teilweiser naturnaher Riuckbau des Hartkopfgrabens: Vorbehaltlich der Ergebnisse
eines wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens sind auf der landespflegerischen Aus-
gleichsflache entlang des Hartkopfgrabens folgende Malinahmen vorzusehen:

- Verschwenkung des Hartkopfgrabens aus dem derzeitigen Gerinne heraus.

- Riickbau der Verrohrung im Westabschnitt.

- Naturnaher Ausbau des zu verlegenden Bachabschnittes (leichtes M&andrieren, groRerer
Querschnitt, Uferverflachung, ggf. Anlage von Stillgewésserabschnitten mit periodi-
scher oder perennierender Wasserfiihrung, Bepflanzung des Ufers mit standortgerechten
Geholzen, Freihaltung von Uferabschnitten als ,,Spielgewdsser®).

Die Detailgestaltung bleibt der Ausfiihrungsplanung vorbehalten.



Anpflanzung von Hochstamm-Laubbdumen: Auf einem 2-3 m breiten und rd. 500 m
langen, derzeit als ,,Wiese* genutzten (gemulchten) Griinstreifen auf der Nordseite der
Kreisstrae 9 zwischen der Hambacher Miihle und der Einmindung in die frihere B 38
(,,Hambacher Kreuz*) sind Hochstamm-Laubb&ume einheimischer, standort- und kultur-
landschaftstypischer Baumarten anzupflanzen. Der Pflanzabstand soll 15 m betragen. Die
genauen Pflanzstandorte und Baumarten werden in der Ausfiihrungsplanung festgelegt.
Ver- und Entsorgungsleitungen sind nach Auskunft von ESN und Stadtwerken von der
Mafnahme nicht betroffen, da sie in etwa 6 m Abstand vom Stralenrand unter dem als
Erd- bzw. Grasweg ausgebildeten Wirtschaftsweg verlaufen. Bei den Pflanzarbeiten ist
darauf zu achten, daR dieser 5 m breite Wirtschaftsweg nicht beeintréchtigt wird.

Anlage eines Feldgehdlzes: Eine aus dem Flurbereinigungsverfahren Hambach 1V
stammende, rd. 60 m lange und ca. 10 m breite, derzeit als ,,Mulchwiese* genutzte Aus-
gleichsflache an der K 9 sidlich gegentiber der Hambacher Mihle (PI.-Nr. 6715) wird
durch die Neuanlage eines ca. 50 x 5 m messenden Feldgehdlzes aus einheimischen,
landschafts- und standorttypischen Gehdlzarten 6kologisch aufgewertet. Die Auswahl der
Pflanzenarten bleibt der Ausfiihrungsplanung vorbehalten. Die Anlage des Feldgehdlzes
wird wegen Bedenken des Ortsbeirates Hambach einstweilen zuriickgestellt. Dies er-
scheint im Rahmen des fachlichen Ermessensspielraums vertretbar.

Begrinung des Spielplatzes: Der Spielplatzbereich, soweit er nicht Bestandteil des Ge-
wasserrandstreifens ist, ist mit einer Raseneinsaat zu begriinen und gegen die angrenzen-
de Bebauung mit standortgerechten einheimischen Gehdlzen abzupflanzen. Als Schatten-
spender ist ein groRkroniger Laubbaum vorzusehen. Details regelt die Ausfiihrungspla-
nung.

Versickerung von Niederschlagswasser: Das auf den versiegelten Flachen der Privat-
grundstiicke anfallende Niederschlagswasser soll in Sickermulden in den Garten versi-
ckert, Uberschiissiges Wasser Uber ein mit Gehélzen zu bepflanzendes Sickermuldensys-
tem entlang der West- oder Ostseite des Spielplatzes in den Hartkopfgraben geleitet wer-
den. Die Tiefenlinie des Muldensystems ist zu Unterhaltungszwecken von einer Bepflan-
zung freizuhalten. Einzelheiten werden in der Ausfihrungsplanung festgelegt.

Wasserdurchlassige Stellplatzbefestigungen: Fir evtl. Stellplatze auf den Privatgrund-
stiicken soll die Verwendung oberflachenrauhen Pflasters mit breiten Fugen oder Schot-
terrasen und eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers auf dem jeweiligen
Grundstuck festgesetzt werden.

AufRengestaltung von Gebauden und Garten: Hinsichtlich der Gestaltung der Gebaude
und Privatgérten wird auf die Leitsdtze des ,,Arbeitskreises Deutsche Weinstralle® ver-
wiesen.

Im Auftrag

K. Hinerfauth



	_Begründung rechtskräftig.pdf (p.1-4)
	Landespflegerischer Planungsbeitrag.pdf (p.5-12)

